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Sozialministerium | Postfach 10 34 43 | 70029 Stuttgart 
 

Präsidentin des Landtags 

von Baden-Württemberg 
Frau Muhterem Aras MdL 

Haus des Landtags 
Konrad-Adenauer-Str. 3 
70173 Stuttgart 

 
nachrichtlich: 

Staatsministerium 

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung 

und Kommunen 

 

Name: Dr. Kaup, Katharina 

Telefon: +49 (711) 123-38921 

Geschäftszeichen: 55-0141.5-017/8829 
 (bei Antwort bitte angeben) 

Datum: 2. Juni 2025 

Kleine Anfrage des Abgeordneten Friedrich Haag, FDP/DVP 

 Standortfestlegung und Planungen für einen Maßregelvollzug im Krankenhaus des 

Roten Kreuzes in Stuttgart Bad Cannstatt 

 Drucksache 17/8829, Schreiben vom 15. Mai 2025 

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, 

das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration beantwortet die Kleine Anfrage im 
Einvernehmen mit dem Staatsministerium und dem Ministerium des Inneren, für Digitalisie-

rung und Kommunen wie folgt: 

1. In welchem Haushaltsjahr und in welcher genauen Höhe sind oder werden die Finanz-

mittel für die Errichtung eines Maßregelvollzugs in Bad Cannstatt bewilligt (unter Nen-

nung der Grundlage hierfür)? 

Zu 1.: 

Für das Jahr 2025 wurden gemäß Staatshaushaltsplan des Landes Baden-Württemberg 
Haushaltsmittel in Höhe von 5,3 Mio. Euro für den MRV Bad Cannstatt zur Verfügung ge-

stellt. Darüber hinaus wurden Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2026 bis 
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2028 in Höhe von insg. 29,07 Mio. Euro zugewiesen, die in künftigen Haushaltsplanauf-

stellungen aufgrund der fortschreitenden Planungen ggf. weiter konkretisiert bzw. an-
gepasst werden können. 

2. Bis wann rechnet sie mit validen Ergebnissen der Projektstudie für das Gebäude ehe-

maliges Rot-Kreuz-Krankenhaus? 

Zu 2.: 
Mit einem Ergebnis der Projektstudie kann im 3. Quartal dieses Jahres gerechnet wer-

den. 

3. Welche Besonderheiten zum Gebäude wie zum Beispiel Denkmalschutz, Asbestverbau, 

veraltete Energieversorgung oder größere Schäden sind ihr bereits bekannt? 

Zu 3.: 
Nach derzeitigem Stand sind Besonderheiten wie Denkmalschutz, Asbestverbau oder 

größere Schäden nicht bekannt. Die Energieversorgung entspricht dem Stand des Ge-

bäudealters von ca. 30 Jahren, wobei regelmäßige und übliche Wartungen/Instandset-

zungen stattgefunden haben. 

4. In welcher Weise hat sie bei Unterzeichnung des Vorvertrages im November 2024 den 

möglichen finanziellen, rechtlichen und wirtschaftlichen Unklarheiten bei dem Projekt 

Rechnung getragen? 

Zu 4.: 

Prognostischen Unwägbarkeiten wurde durch entsprechende Klauseln in dem zwischen 
den Südwürttembergischen Zentren für Psychiatrie und dem Deutschen Roten Kreuz 

Landesverband Baden-Württemberg e.V. abgeschlossenen Vorvertrag Rechnung getra-
gen. 
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5. Wie viele Alternativstandorte in Stuttgart und der Region waren noch in der Auswahl, 

als das Sozialministerium beim DRK-Landesverband bezüglich des Gebäudes in Bad 

Cannstatt vorstellig wurde (unter Nennung der Standorte)? 

Zu 5.: 
Wie bereits mehrfach ausgeführt (vgl. zuletzt im Rahmen der Beantwortung der Kleinen 

Anfrage Drs. 17/8474) standen im Raum Stuttgart trotz umfangreicher Suche keine ge-
eigneten alternativen Standorte für das Vorhaben zur Auswahl. 

6. Wann genau und wen hat sie bei der Stadtverwaltung Stuttgart über das Vorhaben un-

terrichtet, einen Maßregelvollzug in Bad Cannstatt anzusiedeln? 

Zu 6.: 

Nachdem sich die Gremien des DRK-Landesverbandes grundsätzlich für die Möglichkeit 
einer Nutzung des Objekts für den Maßregelvollzug ausgesprochen hatten, wurden Herr 

Oberbürgermeister Dr. Nopper und Herr Bürgermeister Fuhrmann im April 2024 von der 
Amtsspitze des Sozialministeriums über die Pläne zur Anmietung des Objekts informiert. 

Des Weiteren erfolgte im August 2024 eine Information der Bürgermeisterin Frau 

Dr. Sußmann und im September 2024 des Bezirksvorstehers von Bad Cannstatt Herrn 

Löffler. Die städtischen Gremien wurden in der Sitzung des Ausschusses für Soziales 
und Gesundheit der Stadt Stuttgart am 21.10.2024 und der Sitzung des Bezirksbeirates 

Bad Cannstatt am 23.10.2024 unterrichtet. 

7. Wann wusste sie von den Planungen der Stadt, in der näheren Umgebung des Rot-

Kreuz-Krankenhauses eine Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Stadtbad und ein Mut-

ter-Kind-Zentrum für Roma einzurichten? 

Zu 7.: 

Über allgemein zugängliche Quellen hinaus erfolgte keine gesonderte Information zu 
den genannten städtischen Planungen. 
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8. Auf welcher Rechtsgrundlage erfolgte die Beauftragung von Polizeistreifen in Bad 

Cannstatt und möglichen anderen Orten, potenzielle leere Standorte zu melden, die als 

Maßregelvollzug für das Land in Frage kämen? 

Zu 8.: 
Ein besonderer Auftrag an die Polizei ist nicht erfolgt. Es wurde lediglich im Jahr 2021 

darum gebeten, einmalig potentielle Standorte mitzuteilen, die beispielsweise aufgrund 
der bei der Polizei vorhandenen Ortskunde bekannt sind. Das nunmehr in Rede stehen-

de Objekt wurde damals nicht mitgeteilt.  

9. Wie hat sie die sonstigen Belastungen des Bezirks durch soziale Einrichtungen (zum 

Beispiel Flüchtlingsunterkünfte, Suchtambulanz) bei der Standortwahl berücksichtigt? 

Zu 9.: 
Grundsätzlich erfüllen soziale Einrichtungen wichtige Aufgaben für die Gesamtbevölke-

rung. Daher ist es das Ziel der Landesregierung, diese landesweit in der Fläche adäquat 
zu verteilen, soweit es sich um eine Landesaufgabe handelt. Auch eine forensische Kli-

nik wie der geplante MRV Bad Cannstatt stellt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe 

dar. Die Umsetzung des geplanten Vorhabens in Bad Cannstatt dient dazu, die Patien-

tinnen und Patienten aus dem Raum Stuttgart heimatnah unterzubringen. Es gab keine 
Hinweise auf eine überdurchschnittliche Belastung des Bezirks. 

10. Bis wann und in welcher Form sollen die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung zum Maßre-
gelvollzug vorliegen (unter Nennung der Gesamtkosten, inklusive Mietkosten für 

Räumlichkeiten)? 

Zu 10.: 

Bereits vorhandene Ergebnisse der Bürgerbeteiligung sind dokumentiert und auf der 

Website der Servicestelle Dialogische Bürgerbeteiligung abrufbar. Die bei der Planungs-
werkstatt am 17.05.2025 erarbeiteten Vorschläge werden nun unter Beteiligung der je-

weils zuständigen Stellen auf deren Umsetzbarkeit geprüft. 
Die für das Verfahren der Bürgerbeteiligung angefallenen Kosten liegen insgesamt bei 
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rund 50.000 Euro. Dabei handelt es sich um die Kosten für das Moderationsbüro sowie 

die für die durchgeführten Veranstaltungen angefallenen Raum- und Verpflegungskos-
ten. Die Inanspruchnahme der von der Servicestelle Dialogische Bürgerbeteiligung er-

brachten Leistungen erfolgt für Landesbehörden kostenfrei. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 

Manfred Lucha MdL 
Minister für Soziales, Gesundheit und Integration


